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Bekanntmachung

Nr. 800 4. 17 Ä. R. A..

Behmilm,. Berxesdusg und RkltrpslW rohen
KGtnfellen mdm$ ihnen herzeftelliein Leder

MM1. 3mi 1817.

Km«-, hnsen- und

Nachstehende Bekanntmachung ivird auf Ersuchen
^cs Königlichen Kriegsministeriijms hiermit zur
allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken^
daß , soweit nicht . nach den allgemeinen Strafge¬
setzen höhere Strafen verwirkt sind , jede Zuwider¬
handlung gegen djc Beschlagiiahinevorsch >isten nach
ß 6 t>er Bekanntmachungen über die Sicherstellung

Kriegsbedarf in der Fassung vom ? 6 . April
1917 lReichs '- Gesetzbl . S . 376 )*) — und jede
Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht und
Pflicht zur Führung eines Lagerbuchs nach 8 5
der Bekanntmachungen über Borratserhebungeil
vom 2 . Februar 1915 , vom 3 . September ' 1915
und vom 21 . Oktober 1815 (Rcichs -Gesetzbl. Seite
K 549 und 684 ) **) bestraft wird . Auch kann
der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß der Be¬
kanntmachung zur Fcrnhaltung unzuverlässiger
Personen vom Handel vom 23 . September 1915
(Rcichs - Gesetzbl . S . 603 ) untersagt werden.

jg . § 1.
Son der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

^Soi , diese r Bekanntmachung werden betroffen:

« .W Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit
Mldstraie bis zu zehntausend Mark wird bestraft:

2. wer .unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand
. veiserteschant , beschädigt oder zerstört , verwendet,

verkauft oder kauft oder ein anderes Veräuße
rimgs oder Erwerbsgeschäft über ihn abschließt:
»u 1 .^rpslichtung , die beschlagnahmten
Gegenstände zu verwahren und pfleglich zu be
bandeln , znw 'derhandelt:
wer den erlassenen Ausführungsbestimnmngen
zuwldcrhandelt.

er H Wer vorsätzlich die Auskunft,  zu der
wirf.? “ - v Unb  bie,er  Verordnung verpflichtet ist,

be' ge,etzle,n Frist erteilt oder wissentlich
ftriris Ä unvollständige Angaben macht/
„ «? Vi e ® e,0 5? ms  bl « zu sechs Monaten oder
mi Geld,träfe b,s zu zehntausend Mark bestraft;

u !., ' w >I.uen Vorräte , die verschwiegen sind , im
El>, tm  £ el? Staate verfallen erklärt werden,
fcö wird bestraft , wer vorsätzlich die vorge-
untörläßt " ^ ° ^ rbucher e.nzunchten oder zu führen

Grm .7 > brlässig die Auskunft zu der er ans
h,r " b .dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in
u « -srist erteilt oder unrichtige -oder
v ^ ullständige Angaben macht , wird mit Geld-
n &eLnütt äU h ^ 'tau 'end Mark oder im Ünver-
b,ft^ ' fwlle m .t Gefangnes bis zu sechs Monaten
dora ^ Ebenso wird bestraft , wer fahrlässig die

sühren ^ ? ? ^ ^ Lagerbücher einzurichten oder zu

alle rohen und eingearbeiteten Felle von zahmen
und wilden Kaninchen , foiote von Hasen und Haus¬
katzen jeder Art -und in jedem Zustand , soweit
nicht bei Inkrafttreten dieser Bekanntmachung ihre
Zurichtung zu Pelzwerk (Rauchwaren ) erfolgt ist
oder ihre Verarbeitung in Zurichtereien , Färbe¬
reien oder .Haarschneidereien bereits begonnen hat.
Ausgenommen sind die Felle , die Eigentum der

' Kaiserlichen Marine sind.
§ 2

Beschlagnahme.
Die vo,i der Bekanntmachung betroffenen

Gegenstände werden hiermit beschlagnahmt.
8 3.

Wirkung der Beschlagnahme.

^ Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die
! Bornahme von Veränderungen an den von ihr

berührten Gegenständen verboten ist und rechts¬
geschäftliche Verfügungen ,üher sie nichtig sjnd^
soweit sie nicht auf Grund der nachstehenden An-

l ordnungen erlaubt werden.
Den rechtsgeschäftlichen Bezügen stehen Bei - .

. fügnngen gleich , die im Wege der Zwangsvoll-
streckung oder Arrestvollziehung erfolgen.

8 4.
Veräußernngserlauhnis.

Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung
und Lieferung der beschlagnahmten Felle in fol¬
genden Fällen erlaubt , sofern die Bedingungen
der 88 5 und 6 dieser Bekanntmachung inne-
gehalte » werden'
a ) von dem Besitzer des Tieres , sofern er Mit¬

glied eines . Kaninchenzuchtvereins ist, an die
Vereins - Sainmelstelle dieses Vereins hinnen 3
Woche » „ ach dem Abziehen des Felles;

b) von dem Besitzer des Tieres , sofern er nicht
Mitglied eines Kaninchenzuchivereines ist, an
einen Händler (Sammler ) binnen 3 Wochen
nach dem Abziehen des Felles;

o) von der Vereinsfammelstelle eines Kauinchen-
zuchtvcreins an einen von der Kriegs -Rohstoff-
Abteilung des Königlich Preußischen Kriegs-
Ministeriums für den , Wohnsitz des Vereins für
die Sammlung der durch diese Bekanntmachung
betroffenen Felle zugelassenen Großhändler , je¬
doch spätestens am 10 . Tage eines jeden Mo
nats für das innerhalb des vorangegangenen
Monats angesammelte Gefälle;

di von einem Händler (Sammler ) an einen an¬
dere » Händler (Sammler oder an einen von
ber Krieg s -Rohstofff -Abteilung des Königlich
Preußische, , Kriegsministeriums für den Wohn¬
sitz des Händlers für die Sammlung der durch
diese Bekanntnmchung betroffenen Felle zuge-
laff'enen Großhändler , jedoch spätestens am ly.
Tage eines jede » Monats für das innerhalb des!
vomngegangenen Monats angesaminelle Gefälle-

ei von einem für die Sammlung der durch diese
Bekanntmachung betroffenen Felle zugelasscneni
Großhändler an die Kriegs -Fell -Äktiengesell-
schaft in Leipzig , jedoch spätestens bis zum!
Monatsschluß für das bis zum 10 . Tage des
betreffenden Monats ihm angeliefertc Gefälle;

anzeiger und tn Fachblättern verösfentlichtwerden.

Y von der Kriegs -Fell - Aktiengesellschast a » die
Kricgsleder - Aktiengesellschast , soweit nicht von!
der Kriegs - Rohstoss - Abteilung abweichende Be»t
stimmungeii ergehen : 1

gi  von der Kri egst cd er-A ktie» g cs ellscha st an die
Gerbereien.

Jede andere . Art der Verfügung ühcr beschlag¬
nahmte Felle jst verboten , insbesondere der An¬
kauf (zur Eingerbung ) durch die Gerberien von
einer anderen Stelle als der Kriegsledcr -Aktien-
gesellschast u „ d durch die Haarschneidereien , Zu¬
richtereien oder Färberien von einer anderen Stelle
als dxr Krjegs -Fell - Aktiengesellschaft . ^

8 5.
Belmiidliiug der Felle . '

Tic Erlaubnis zur Verfügung über die beschlag¬
nahmten Felle gemäß § 4 , Buchstabe a bis d,
ift davon abhängig , daß die folgenden Vorschriften
beachtet werden:

>. Der Besitzer hat das Fefl vor dem Aushängen
zu », Trocknen von de » anhaftenden Fleisch-
und Knochenteilen sowie von Blut vollständig
zu reinigen.

2. Der Besitzer muß das Fell unverzüglich « ach
dein Abziehen mit der Fleischseite nach aidien
io ausspamien und zum Trockne » gnfhängrn,-
daß sich eine möglichst große faltenlose Fläche
ergibt.



" Die vorstehenden Vorschriften des 8 5 finden
-keine Anwendung aus Veräußerungen der in Haus¬
haltungen gewonnenen Felle durch den Besitzer des
Tieres '.

8 6.
Führung von Bücher» und Listen.

Die Erlaubnis zur Verfügung über die beschlag¬
nahmte » Felle seitens der in § 4 genannten Händ¬
ler , Vereinssammelstellen und Großhändler ist da¬
von abhängig , daß die folgenden Vorschriften be- ,
achtet werden:
1. Jeder Händler (Sammler ) und jede Bereu, -'

sammelstelle hat ein Buch zu führen , ans dem
für jeden Ankauf der Tag des Einkaufes , d>e
Stückzahl, der gezahlte Press und der Tag der
Wejterliefernng ersichtlich sein müssen.

2. Jeder zugelassene Großhändler hat ein Buch
zu führen , aus dem für jeden Einkam der
Name und Wohnort des Lieferers , der 4ag des
Anlaufs . die Stückzahl, der gezahlte Preis,
der Taa der Wciterlieserung und der i" Rech¬
nung gestellte Verkaufspreis ersichtlich sein müs-
sen. , i

3. Wer Felle an eine» zugelassenen Großhändler j
liefert , hat diesem neben der Rechnung eme
Liste einzureichen, aus der ersichtlich sei" müs¬
sen : Anzahl , Gewicht und Beschaffenheit der
gelieferten Felle.

4. Jeder zugelassene Großhändler hat der Krsegs-
Fell -Aktiengesellschast in Leipzig bei der Liefe¬
rung neben der Rechnung eine Liste über dre
gelieferten Felle gemäß Zisjfer 3 dieses Para¬
graphen einzureichen.

8 7.

Regelung der Verwendung der Felle.
Der in den Besitz der Kliegs -Fell -Aktiengesell-

schast gelangte Vorrat an Fellen wird nach den
Anweisungen der Kriegs -Rohstosf- Ahteilung de»
Königlich Preußischen Kriegsministeriums ausge¬
teilt.

Derjenige Teil des Ansalles , welcher für dre
Zwecke der Heeres- oder Marineverwaltung rn
Anspruch genommen werden muß , wird an dre
Kricgsleder-Aktiengesellschaft weitergeliefert: der
Rest Mrd von der Kriegs-Fell - Aktiengesellschastj
in Leipzig der Rauchwaren-Jndustrie und den
Haarschneidereienzugcführt.

8 8.
Behandlung der Felle nach Ablieferung an den

Gerber.
Trotz der Beschlagnahme ist die Verarbeitung

her Felle in den Gerbereien sowie die Verfügung
über die hergestellten Erzeugnisse gestattet, sofern
die folgenden Vorschriften beachtet werden:
a ) Die Verarbeitung der zugeteilten beschlagnahm¬

ten Felle darf nur im eigenen Betriebe erfolgen.
b) Aus den beschlagnahmten Fellen dürfen nur

je nach Beschaffenheit Unterleder oder schwarzes
oder braunes Oberleder hergestellt werten , eher
solche Erzeugnisse, welche aus Anweisung des
Ledcrzuweisungeämtes von der Kriegslever-
Aktiengcscllschast vorgeschrieben werden.

c) Die Gerber haben die ihnen zugeteilten Felle
unverzüglich, spätestens aber binnen 3 Wochen,
in Arbeit zu nehmen-

d) Die Ablieferung de.r ans den Fellen herge-
' stellten Erzeugnisse ** ) ist erlaubt:

1. aus Grund schriftlicher Anweisung des Leder-
zuweisungsamtes der Kriegs -Rohstoff- Abtei¬
lung des Königlich Preußischen Krirgsmini-
stcriums , Berlin W. 9, Budapester Strafe 5.

Die Anweisungen des Lederznweisungs-
amtes haben vor allen anderen Liejerungs-
verpslschtungen den Vorrang.

Anmerkung:  Anträge der Firmen ^ am
Ausstellung solcher Anweisungen ßnd .weck-
los . Die Anweisungen werden lediglich am
Grund amtlicher Feststellung des Bedarfs
amtlicher Beschassungsstellen ert-Ut.

2 . Bo » einer Gerberei an die jür sie zuständige
'Gerbervcreiiiigung für Heeres- odrr Marruc-
bcdarf.

Welche Gerbervereinigung für Heeresbcdars
zuständig ist, wird im Zweifel durch das
Lederzuweisungsamt endgültig entschü den.

3. Vo„ einer Gerberei oder Gerbervereinigung

auf unmittelbare Bestellung einer der folgen¬
den Beschassungsstellen der deutschen Heeres-
und Marineverwaltung an diese Beschassuuge-

stellcn:
Kriegs - oder Resegve-̂ Sekleidungsämter

(einschließlich Bekleiduugs -De,ot Nürn¬
bergs

Artilleriewerkstätten,
Marinc -Bekleidungsämter,
Kaiserliche Werften,
Kaiserliche Torpedo -Werkstatt,
Kaiserliche Marine -Depotinspektion,
Friedrich Krupp Aktiengesellschaft in Essen,

e) Anträge ans Freigabe sind unter Beachtung
der folgenden Vorschriften vom Eigentümer oder
Besitzer des beschlagnahmten Leders an das
Lederzuweisungsamt (Abteilung Lcdermelde-
stelleL bei welchen, auch die Vordrucke zu den
Freigabcanlrägen erhältlich sind, zu richten:
1. Das Erzeugnis , dessen Freigabe beantragt

wird , muß fertig gegerbt sein.
2. Der Antragsteller hat nach Einreichung des'

Freigabescheines das Erzeugnis so lange zur
Verfügung des Lederzuweisimgsamtes zu
halten , bis er in den Besitz des Freigabe¬
scheines gelangt ist.

3. Das sreigegehene Erzeugnis , das nicht binnen
2 Monaten (gerechnet vom Ausstellungstage
des Frcigabescheines) für Privatzwecke ver¬
äußert und abgeliefert worden ist, ist der
Beschlagnahme wieder verfallen ; ebenso das¬
jenige, das ohne Zustimmung des Lederzu-
weisungsänites in ein Erzeugnis anderer Art
um gewandelt wird.

k) Ein freigegebenes Erzeugnis darf ohne Zu¬
stimmung des Lcderzuweisungsamtes weder an
amtliche Beschassungsstellen der Heeres- oder
Marineverwaltung , noch sonst für Kriegs'liefe- |
rungcn veräußert werden. Die Gerbereien und
Gerbervereinigungen haben heim Verkauf auf
diese Porschristen hinzuweisen.

8 ) Die verarbeitenden Firmen haben alle von
dem Lederzuweisungsamt oder von der Kriegs-
leder-Aktiengesellschast gesorderten Angahrn , so¬
weit sic mit der Verarbeitung der Felle zu-
sammenhängen , unverzüglich zu machen,

fi) (Sie Beschlagnahme ist mit der Ablieferung an
die amtlichen Beschassungsstellen der Heeres-
odcr Marineverwaltung oder mit dem Empfang
des Frcigabescheines erloschen.

8 T
Meldepflicht für Felle.

l . lieber die in dem Besitz oder Eigentum von
Händlern (Sammlern ), Vereinssammelstellenund
zugelassenen Großhändlern befindlichen bcsch'ag-
nahmten Felle ist eine Bestandsmeldung zu
erstatten , sofern die Felle nicht gemäß den
Vorschriften des 8 4 veräußert worden sind oder
eine Veränßerungserlaubnis infolge dieser Vor¬
schriften nicht bestand und der in dem Besitz
des Händlers befindliche Vorrat 500 Felle

übersteigt.
2. lieber die in de.m Besitz von Gerbern befind¬

liche» beschlagnahmten Felle ist eine Bestands¬
meldung zu erstatten , sofern ihre Einarbeitung
nickt gemäß 8 7 innerhalb eines Moüats er¬
folgt ist und der Vorrat 1000 Stück übersteigt.
Tie Meldungen sind, sobald ein meldepslichtiger

Vorrat vorhanden ist, binnen 2 Wochen an das
Lederzuweisungsamt aus den bei ihm anzusordern-
den amtlichen Meldescheinen zu erstatten.

8 10.
Ausnahmen.

! Die Kriegs -Rohstosf-Abteilung des Königlich
Preußischen Kriegsministerjums (Lederzuwefsungs-
amt ) ist ermächtigt, Ausnahmen von den 'Anord¬
nungen dieser Bekanntmachung zuzulassen.

Anträge sind an das Lederzuweisungsamt , Ber¬
lin B , 9, Budapester Straße 5, zu richten, und
haben am Kopf des Schreibens die Aufschrift zu
kraegn : „ Betrifft : Kanin-, Hasen- . und Katzen¬
felle" .

8 11.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt am 1. Juni 1917
in Kraft.

Frankfurt o. M ., den 1. Juni 1917.
Stellv . Generalkommando des 18. Armeekorps.

MmMlljW
Nr.' L. 900 4. 17. K. St. A..

»messend Höchstpreise stk rohe
Mi»-, Hase»- Mi>Weiseste

vom 1. Juni 1917.

Die nachstehende Bekanntmachung wird aus
Grund des Gesetzes über den Belagerungszustand
vom 4. Juni 1851 in Verbindung mit dem Ge¬
setz vom 11. Dezember 1915 (Reichs-Gesetzbl. S.
813 ), in Bayern aus Grund der Allerhöchsten Ver¬
ordnung vom 31. Juli 1914 , den llehergang der
vollziehenden Gewalt auf die Militärbehörden be-
treffend , ferner des Gesetzes, betreffend Höchst¬
preise, vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S.
339 ) in der Fassung vom 17 . Dezember 1914
(Reichs-Gesetzbl. S - 546) in Verbindung mit den
Bekanntmachungen über die Aenderung dieses Ge¬
setzes vom 21. Januar 1915 . 23 . September .
1915:, 23. März 1916 und 22 . März 1917 (Reichs-
Gesetzbl. 1915 S . 25 und (603 , 1946 S . 183,
1917 S . 253 ) zur allgemeinen Kenntnis gebracht
mit dxm Bemerke», daß Zuwiderhandlungen gemäß

| den in der Anmerkung *) abgedruckten Bestim-
' inungen bestrast werden, sosjern nicht nach den au-
' gemeine» Strafgesetzen höhere Strafen angedrobl
i sind. Auch kann der Betrieb des Handelsgcwerbes
! gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung un-
i zuverlässiger Personen vom Handel vom 23. Sep¬

tember 1915 (Reichs-Gesetzbl. S - 603 ) untersagt
werden-

8 1.
Von der Belannlrmchuug betrofsene Gegenstände.

! Von dieser Bekanntmachung werden betroffen : .
Alle rohen und esng arbeiteten Felle von

zahmen und wilden Kaninchen, sowie von
Hasen und Hauskatzen jeder Herkunft und
in jedem Zustand , soweit nicht bei Jnkrast-
treten dieser Bekanntmachung ihre Zurich¬
tung zu Pelzwerk (Rauchwaren ^ erfolgt ist
oder ihre Verarbeitung in Zurichterelen»
Färbereien oder Haarschneidereien bereits
begonnen hat . Ausgenommen sind die Fellei
dse Eigentum der Kaiserliche« Marine sind-

Höchstpreise.
Für die vo„ dieser Bekanntmachung betroffenen

! Gegenstände werden Höchstpreise festgesetzt.
Der Press darf folgende Grundpreise jür das

einzelne Fest nicht überschreiten:

*) Wegen der Weiterlieserung der Fell- und
Pelzabgänge und -absckmitle sme Haare werden
noch besondere Vorschriften ergehen.

Mainz, den 1. Juni 1917.
Das Glnivcrnemenl der Festung Mai«z.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mck
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mu
einer dieser Strafen wrrd beistrast:

1. wer die festgesetzten Höchstpreise überschreite^
2. wer einen anderen zum' Abschluß mnes

träges ausfordert , durch den 7ne HochstPnW
überschritten werden , oder sich zu e.meM solchen
Vertrage erbietet : r ..

3. wer einen Gegenstand , der von einer u.
sorderuug (8 2 , 3 des Gesetzes, he.tr -,send Höchst-
preise) betroffen rff, beiseiteschafft, beschädigt oder
zerstört ; .. .

4. wer der Aufforderung der zuständigen Behow
zum Verkauf von Gegenständen, für dre vom.
preise festgesetzt sind, nicht nach kommt : .1

5. wer Vorräte an Gegenständen , ißr btsWj
preise -festgesetzt sind , den zuständigen Veanne
gegenüber verheimlicht : u

6. wer den nach. 8 5 des Gesetzes, hett^
"Höchstprseise. erlassenen AuMhrnngsbkst « vru»

^ gen zuwiderhaudelt . ^ 1̂
Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen , 9Ä

i Nummer l oder 2 ist die Geldstrafe mindest
! aus ' bas Doppelte des Betrages zu

etn  ber Höchstpreis überschritten worden rsk
, m den Fmllen der '̂ überschritten vcr°^

.(.TTTte: über,steigt' der Mmdestbetrag .Elle "i^
: Mark , so ist ans ihn zu erkennen Im Falle

dernder Umstände kann dre Geldstrafe brSs -.n, 4
' Hälfte des Mindestbetrages e.rmütz.rgt werden ^
| Bei Zuwiderhandlungen sgesm Rujmstner >A

kann neben der Strafe angeordnet werhcn.
Verurteilung aus Kostm des schuldigen i ^

! lick, bekanntzumachen >st: auch W f 123456
sänguisstrafe aus Verlu . der bürg
Ehrenrechte  erkannt werden- zer

Rebe nder Strafe kann, aus Einziehung
Gegenstände, aus die fick dm strarbare D° he
bezieht .erkannt werden, ohne Unter,chiw.
dem Täter gehören oder nicht.



a) für Frlle v»n z,hm -.n

bei Ler
Sufcmin;
durch den
Besitzer
des de-

brireften-
denTieres

bei Set-
Jufeitunj

durch einen
tziindler

tkainmler)
»der eine
PereinS-

snmmelstelle

bei ver-
äutzerung

durch einen
für die von
derBekannl-
machung be¬
troffenen

Felle zuge-
lassenen

Großhändl.
Kännchen: A A ,K

im Gewichte bis 50 g . . . 010 0,12 0,13
im G.wichte von mehr als

50 b,r 120 g 0,40 0,46 0,50 '
. von mehr als

120 bis 180 g 0.80 0,92 1,00 i
. , über 180 g . . 1,60 1.84 2,00

b) für Felle von wilden
Kaninchen: 1

Muschm. 0,12 0,13 |
kommerkanin. 0.28 0,30
Winterkanin. . 0,50 0,56 0,60

c) für Felle von Hasen:

Müschen. 0,12 0,13 j
Eommerhasen. 0,37 0,40 j
halthasen. . 0,60 0,70 0,75
Winterhafen. 1,40 1,50

d) für Felle von Hauskatzen:

ganz kleine Felle. 0,10 0,12 0,13 |
kommerfclle. 0,60 0,70 0,75 I
verschiedenfarbige Winterfelle
schwarze duickelgründ' tzc Win

1,50 1,70 1,80

terfelle .

8 3 .

2,80 3,00

§ 8.

Ausnahmen.

Anträge auf Bewilligung von Ausnahmen von
dieser Bekanntmachung sind an das Le.derzuwei-
sungsamt der Krjegs -Rohstofs - Abteilnng , Berlin
W . 9 , Budavester Straße 5 , zu richten . Die Ent¬
scheidung behält sich der Unterzeichnete zuständige
Militärbesehlshaber vor.

8 9.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt ani 1 . Juni 1917 in
Kraft.

Frankfurt a . M ., den l . Juni 1917.
Stellv . Generalkomlnanöo des 18 . Armeekorps.

Mainz » den 1. Juni 1917.

Der Gouverneur der Fostung Mainz.

Vekannlmaöiung j Gemeinde ständig überwachten Markte, wo die
-chluhscheine beim Handel mit Gemüse Preise zu deneu die Händler einkaufen , zweifels-

UNd Obst trei festgestellt werden können , in ü>e,em Markt-
j Nach 8 10 der Bunde/ratsverordnung vom " erkehr von der Ausstellung von Schlußscheinen
! 3 . April Hs'. Ich ist bestimmt , das jeder Veräußerer ! fbg ^ ehen wird Werben me Waren leooch. die
' von Geniüse , Obft und Südfrüchten an Händler : ‘u , et ?cfV ,’o ĉ e|^ Marktvipkehr erworben flndx

bei der Uebergabe an diesen zwecks' weiterer Ver - ^ ußerbalb Zum Verkauf geso  öer Er-
äußerung einen Schlußschein nach nutenstehendeml , Werber , rm ^ Besitze einer amtlichen Bescheinigung
Muster in zwei Ausfertigungen auszusüllen und
zu unterzeichnen hat . /

Je eine Ausfertigung des Schlnßfcheines muß
der Veräußerer und Erwerber ausbewahren , und
zwar bei Frühgemüse und Frühobst 3 Monate , im
übrigen jedoch 8 Monate laug . Der Schein ist
auf Verlangen der Aufsichtsbehörde , und allen mit
der Ueberwachung des Gepiüsehandels betrauten
Organen jederzeit vorzulegen . Werden Gemüse^
Obft oder Südfrüchte durch Vermittelung von

über die Preise sein , zu welchen er die Ware
erworben hat . Ist ein Kleinhändler nicht in der
Lage , über die zum Verkaufe gestellten Waren

die vorgeschriebenm Schlußscheine oder Bescheini¬
gungen vorzulegen ode>r bestehen Zweifel , daß die
vorgelegten Schlußschefne oder Bescheinigungen sich
nicht auf dix zum Verkauf gestellte Ware be¬
ziehen , so werden die Preise für diese Waren
durch den Kommunalverbaud festgesetzt.

Die Beschaffung der Schlußschefne ist Sache

Uebergabe an den Sammelstellenleiter n ch". Dieser

Der

ür den Veräußerer und Kleinhändler sind auf
rünem , Jiür die Großhändler aus weißem und
ür dje Sammelstellejnleiter aus hellrotem Papier
herzustellen . Für dfe Heiden letztgenannten Arten

Voller Grundpreis.
Die im § 2 tzestgesetzte» Preise sind die Höchst¬

preise für ordnungsmäßige Felle , die gem,äß den
Bestimmungen der 88 4 oder 10 der Bekannt - . . . „ » . . . . . .,
maäuurg Nr L . 800/4 . 17 . A. R . A . veräußert aus einem vom Kommunalverhande oder der
sind und den nachstehenden Bedingungen ent¬
sprechen:

z) bei Fellen zahmer Kaninchen sind die Hinter¬
pfoten abzuschneiden und be.im Gewicht nicht
mitzuberechnen:

b) d«s Gefälle muß vollkommen getrocknet sein;
c) bei Kaninsellen muß das durch Miezen er¬

mittelte Gewicht in unverlöschlichcr Schrift ,(z.
B . durch geeigneten unlöslichen Buntstift

' — nicht Kopierstift ! — ) vermerkt sein.

J >n übrigen kommen die Höchstpreise gen
§ 4 >zur Anwendung.

8 4.
Abzüge vom Grundpreis.

Ausstellung eines Schlußscheines bedarf sind besondere Formularhefte vorgesehen , welche
er nicht für Ware , die ein Händler im > durch dje Reichsstelle für Gemüse und Obst in Ber¬

lin unter Hinweis aus das Rundschreiben vom 27.
Aprjl ds . Js ., G . 2928 , zu beziehen sind.

Rüdesheim , a . Rh ., den 23 . Mai 1917.

Der strri ausschuß des Rheingankreises

Umherziehen , auch innerhalb des eigenen .Wohn-
^ orts , von den Erzeugern in deren Betriebsstätten ,

ankaust . Die Reichsstelle , für Gemüse und Obst
kann schließlich Befreiung für bestimmte Arten i
von Gemüse und Obst gewähren und bestimmen , j

I . B . : Alberti.

öchjurrrchein über Semüre und Obst
Tür Crreuger.

Ansgestellt iit . Datum 1917
»arm.
nach« . Uhr

vt folgenden Fällen:

h für Gefälle , das nicht den Bestimmungen des
8 3 dieser Bekanntmachung entspricht , beträgt
der Höchstpreis insgesamt 75, vom Kundert der
im 8 2 festgesetzten Preise:

2- für stark beschädigte Felle , oder für Felle , die
fleischig oder verfilzt oder ungespannt oder stark
haarlassend (verstunken ) sind , beträgt der Höchst¬
preis insgcsanit die Hälfte der im 8 2 festge¬
setzten Preise.
Für Gefälle , das nicht genihsi den Bestinimun-

9m der §,§ 4 und 10 der Bekanntmachung Nr . L.
4. 17 . K. R . A . veräußert , sondern melde-

gichtig geworden ist, betragen die Höchstpreise
^0 vom Hundert der Preise . .

8 4.
Zahlungsbedingungen.

Der Höchstpreis schließt den Umsatzstempel , die

Verpackungskosten , ferner die Kvsten der Beför-
«ung bis zuist nächsten Güterbahnhof oder zur

Ochsten Schifssladestelle , die Kosten der Ver

! An-
j zahl

Ver¬
packung

Stück Warenbezeichnung Sorte Gewicht Pfund
brutto ! netto

Einhe
Ware

it für
Preis

Mark Pfz.

-

I .

j

1

Herkunflsori dcr Ware i Eigenhändige Unterschwft des Verkäusers
und sein Wohnort

Name u Wohnort de? Käufer?
oder des mit dem Verkauf

Beauftrag ' en:

^ung , „ icht aber die weiteren Bersendungskosten
Er gilt für Barzahlung innerhalb 2 Wochen

'v ? Empfang der Rechnung . Wird der Kaufpreis
^nger gestundet , so dürfen bis zn 2 vom Hundert
kchkhreszfnsen Über Reichsbankdiskont berechnet wer¬
den.

8 8.
Verkäufe ins Ausland.

^Die Höchstpreise gelten nicht für erlaubte Ber-
7/j' e sreigegkücner Mengen nach dem Ausland

^ 'ktalb der Geltungsdauer der Ansfnhrbewilli-
mv>g.

8 7.
M - k" jZnrüst halte » vön Vorräten.

Zurückhaltung von Vorräten ist EnteigAung
T̂ hftens den im 8 1 bestimmten Preisen zu

Baterliindifcher Hilfsdienst.
Aufforderung des Kriegsamts zur frei-
Milligen nteldung gemäß § 7 Abt. 2 des
Eeletres über den uaterlcindifchenBiUs-

dienst.
Vilfsdienstpflichtige werden zur Verwendung Bei

Militärbehörden und Zivilverwaltungen im be¬
setzten Gebiet für folgende .Beschäftignngsärten
gesucht:

Gerichtsdienst » Post - und Telegraphendienst,
Maschinen - und Hilfsschreiber , Botendienst , tech¬
nischer Dienst , Kraftfahrdienst , Eisenbahndienst,
Bäcker und Schlächter , Handwerker jeder Art , land-
und forstwirtschaftlicher Arbeitsdienst , anderer Ar¬
beitsdienst jeder Art , Pferdepfleger , Kutscher , Vieh¬
wärter , Sicherheitsdienst (Bahnschutz , Gefangenen¬

angehörige . Die Versorgung Hilfsdienstpsiichtigar,
die eine Kriegsdienstbeschädigung erleiden , und
ihrer Hinterbliebenen wird » och besonders geregelt.

Meldungen nimmt entgegen : das Beztrkskom-
mando Wiesbaden , Berrramstraße 3 , Zimmer 68.

Es sind beizubringen : Etwaige Militärpapiere,
Beschäftigungsäustpeis oder Arbeitspapiere , er¬
forderlichenfalls eme Bescheinigung gemäß 8 9,
Abs. 1, des Gesetzes über den vaterländischer,
Hi ssdiknst (Abkehrschein ), 'Angaben , wann der Be¬
werber die Beschäftigung antreten M" N. ^ine vor¬
läufige ärztliche Untersuchung erfolgt kostenlos bei
der 'Meldung beim Bezirkskommando.

Krirgsamtstelle Frankfurt a . M.

Beschädigung der Telkgravhenanlagen.
Die Reichs -Telegraphenanlagen sind häufig vor-

, sätzlichen oder fahrlässigen BeschädigNnaen durch
und Gefängnisbewachung ) Krankenpflege . Hilss - Zertrümmerung der Isolatoren , durch Außeracht¬
dienstpflichtige mit französischen oder flämischen lassung geeigneter Vorsichtsmaßregeln beim Baum-
Sprachkenntnissen werden besonders berücksichtigt, fällen , durch Anfahren der Telegraphenstangen
Hilfsdienstpflichtige im wehrpflich igen Alter werde » oder der an diesen angebrachten Seitcnbesestigringen
nicht angenomtnen . Bis zur endgiltigen Ueber - . (Drahtanker , Holzstreben > ausgesetzt . Da diese Be-

8etcärti gen.

Verpflegung , freie Eisenbahnfahrt zum Bestem
mungsorr und zurück , freie Unierkuust , freie Bee
nutznna der Feldpost , freie ärztliche und Lazare .lt-
bshandlung , sowie angemessenen Lohn für die
Dauer des vorläufigen Dienstvertrages . Die end¬
gültige Höhe des Lohnes oder Gehaltes kann erst
bei Abschluß des endgiltigen Dicnstvertragcs fest¬
gesetzt werden , und richtet sich nach Art und Dauer
der Arbeit , sowie nach der Leistung : eine aus¬
kömmliche Bezahlung wird zugesichert . Im Falle
des Bedürfnisses werden außerdem Zulagen ge¬
währt für in der Heimat zu versorgende Familjen-

allgemeinen
bei jeder Gelegenheit zur Abwendung solcher Be¬
schädigungen beiträgt . Die Täter werden nach
Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen des
Reichs -Strafgesetzbuches verfolgt:

8 317 . Wer vorsätzlich und rechtswidrig den
Betrieb einer zu öffentlichen Zwecken dienenden
Telcgravhenanlage dadurch verhindert cder gefähr¬
det , daß er Teile oder Zubehorungen derselben
beschädigt oder .Veränderungen daran vornimmt,
wird mit Gefängnis von einem Monat bis zu
drei Jahren bestraft.



§ 318 Wer fahrlässigerweise durch eine der.
vorbezeichneten Handlungen den Betrieb erner zu
öffentlichen Zwecken dienenden Telegraphenanlage |
verhindert oder gefährdet , wird jmt GekäugNiS bw j
za einem Jahre oder mit (Geldstrafe bis zu neun
hundert Mark bestraft . \

§ 318 a Unter Telegraphenanlagen »n Sinne
der ' ßß 317 und 318 und Fernsprechanlagen mit - ,
begriffen . „ j

Mer die Täter vorsätzlicher oder zahrlaflrger
Beschädigungen der Telegraphenattla ^ cn derart cit-
rutitelt und zur Anzeige 'bringt , oast sie zum Ersatz
der Wiederherstellungslosten und zur Strafe ge¬
zogen werden können , erhält aus ' .Bostmttteln eine
Belohnung bis zu 15 Mark im Einzelfalle . Die
Belohnungen werden auch dann bewilligt , wenn
die Schuldigen wegen jugendlichen Alters oder
wegen sonstiger persönlicher Gründe gesetzlich wem
haben bestraft oder zur Ersatzleistung haben heran¬
gezogen werden können : desgleichen wenn dre Be-
schädigung noch nicht wirklich ausgeführt , io »-
der » durch rechtzeitiges Einschreiten verhindert
worden ist , der gegen die Telegraphenanlage ver¬
übte Unfug aber soweit feststeht , daß drc Be
strasung des Schuldigen erfolgen kann.

Frankfurt a . M .» den l . Mar 1317.
«Aserlichr Lberpost-Dircktiou

ver Goldbestand der Retchsbank.
(» enchmiot r Abdruck aus dem Kgl M-ust. Finan,Mini-

sterial-Blatt . R . v Decker 's Verlag . Berlin 8W . 19 .)
Bon der Höhe des Goldbestandes hängt sowohl

hie Kraft der Reichsbank als Rückgrat unserer
finanziellen Kriegführung und unserer wirtschaft¬
lichen Arbeit , wie auch die Möglichkeit ab , wenig¬
stens einen Teil unserer noch immer auüerordentlfch
grossen Einfuhr von Lebensmitteln an das Aus¬
land zu bezahlen . Der Goldbestand der Reichs-
Hank ist zugleich der Gradmesser unserer _ finan¬
ziellen Kraft und bestimmt ganz wesentlich da -.'
Urteil des Auslandes über unsere und unserer
Verbündeten Fähigkeiten , den Krieg durchzuhalten.
Rach Friedensschlust hat er die Ausgabe , die Um¬
stellung unserer Wirtschaft auf ihre Friedensauf-
gaben zu erleichtern , die Konsolidierung unserer
hohen Schuldverpflichtungen im Auslande und die
Wiederherstellung unserer Valuta zu ermöglichen
und den Bezug neuer Rohstoffe zu sichern.

Infolge des freiwilligen Umtausches von Gold¬
münzen seitens aller Volkskreise konnte die Reichs¬
bank ihren Goldbestand seit Kriegsbeginn von

* Woche zu Woche ohne jede Ausnahme bis zu der
jetzigen Höhe von rund 2 530 Millionen Mark
steigern . Die Abgabe von Goldmünzen seitens
der Bevölkerung ist aber bereits seit geraumer V)CU
stark abgeebbt , weil die im Volke vorhandenen
Bestände an gemünztem ©ptbe sich allmählich stark
verringert haben . Da die Rottvcndigkeit behoben
bleibt , auch weiterhin aus politischen oder ivirt-
schastlicheu Gründen Gold ins Ausland zu legen.

so entsteht die ernste Gefahr , dast in absehbarer
Zeit der Goldbestand der Reichsbank allmählich
und unter Umständen stark sinkt und dieses sinke»
auch in ihren Wochenausiveisen in die Erscheinung
tritt

Einer solchen Entwicklung must mit allen Mit-
telu entgegengewirkt werden , da unsere Feinde
einen derartigen Rückschritt als den Beginn un¬
seres finanziellen Erlahmens ansbeuten würden,
was eine neue Belebung ihrer Hossnungem ^ ans
eine siegreiche Durchführung des Krieges zur Folge
haben müßte . Die Rcichsbank ist deshalb bckkanni'
lieh ans Werk gegangen , für die Vermehrung
ihres Goldschatzes eine neue Duelle zu erschließen,
indem sie den A n k a u f v o n Gold sck>>n u ck
und Gold geraten aller Art  zu ihrem
reinen Goldwert über das ganze Land bin organi¬
siert hat . Ihre Kaiserliche Hoheit die Frau Kron¬
prinzessin hat die Gnade gehabt , die Schirmherr¬
schaft über diese der vaterländischen Rüstung die¬
nende Goldsammlung zu übernehmen lieberall
sind unter Leitung der Verwaltungsbehörden auS

j den Vertretern aller Beruss kreise und unter Füh
rung der angesehensten Persönlichkeiten Ehrenaus-
schüssc gebildet worden , die die Goldsachen znm
Ankauf aiinehmcn , abschätzen lassen , ihren Wert
für Rechnung der Rcichsbank auszahlen und s:e
an die Reichsbank absühren , die sie einschnie,lzrm
läßt und das gewonnene Feingold ihren Beständen
hinziisügt . Da die angckausten Goldsachen viel
sach auch Juwelen enthielten , ergab sich voir vorn
herein die Notwendigkeit , sür die Verwertung
dieser Juwelen Sorge zu tragen . Im Laufe der
Zeit stellte sich heraus , dast es in hohem Grade
zweckmäßig >var , mit dem Ankäufe von Gold¬
sachen auch die selbständige A n s a m m lung v o n
Juwelen und Perlen  zwecks Verkaufs im
neutralen Auslande zu verbinden Rack, de » ge¬
machten Erfahrungen bietet dieser Vcrkauj zur Zeit
recht günstige  Aussichten , da Juwelen im
Auslande sehr begehrt  sind . Durch diese Bcr-
fdnje können in erheblichem Umfange Devisen zur
Bezahlung der eingesührten Lebensmittel  ge
Wonnen »ird die sonst erforderlichen G olvcx -
porte vermieden  werden.

Nach den bisherigen Wahrnehmungen .stehen
gerade die begüterten Kreise der Bevölkerung der
Golüaunkaufsbewegung vielfach noch verständnislos
gegenüber . Um sich der sittlichen Pflicht der Ab¬
gabe der Goldsachen und Juwelen zu entziehen,
beruft inan sich aus angeblich absprechcnde Acuste,-
rungen des Hern , Reichskanzlers , hoher Verwal¬
tungsstellen , angesehener Bankdirektoren und an¬
derer Persönlichkeiten . Der Herr Reichskanzler hat
sich gegen diese Unterstellungen nachdrückiichst ver¬
wahrt und in einem an den Präsidenten der Reichs-

bank gerichteten Schreiben darauf hi, «gewiesen , datz.
er sich nicht nur an die Spitze des Grost - Berliner
Ehrenausschusses gestellt , sondern auch selbst alles,
was er an Goldsachen besäst, einschließlich des
Schmuckes seiner verstorbenen Gemahlin , der
Sammlung zugeführt habe . Allgemein besannt
dürste sein , dast deutsche Bundessürstcn , voran
Seine Majestät der Kaiser und Ihre Majestät die
Kaiserin , sowie der Kronprinz und die Kronprin¬
zessin , Prinz und Prinzessin Heinrich von Preus -en
und eine Reihe anderer Fürstlichkeiten durch die
Hingabe größerer Mengen von Goldsachen oder
Juwelen zur Mehrung unserer wirtschaillichen
Kraft beigctragen haben . D

Im Interesse notwendiger une » » üblicher Pro¬
paganda  für die Ablieferung der Gold¬
sachen — mit Ausnahme der Stücke von be¬
sonderem kulturhistorischen oder ethischen Werte —
sowie der I u w e l e n sei aus die Wichtigkeit und

: Dringlichkeit des geforderten Opfers auch an dieser
! Stelle unter Wiedergabe des von dem Präsidenten

der Rcichsbank erlassenen Ausrufs nochmals nach-

drücklichst hingewiesen ._ . M

* Berantw . Schnftleitun g : I . L . M etz , Rüdesheim,

Ein lustiges Pröbchen , wie der Humor mit
seiner spitzen Feder unfern Gegnern aus den And
zu rücken weist , bringen die M eggend o r s er-
Blätter  in ihrer neuesten Krregschromk . Jur
Erheiterung unserer Leser sei es hier ausgetischt.

K r i e g s g l o s i e n : A
Bei der sranzösijchen Revolution wurden dre

Grandseigneurs mit Nesseln geschlagen , bei dgr
russischen hat sich John Bult freiwillig hin -» -
gesetzt. ^ . ..

Aus dem neuzeitlichen Kriegstheater ipie .ien
Versenkungen eine Hauptrolle.

Tic Italiener fürchten euren Einfalls Hindcn-
burgs , weil dieser noch immer die besten tzm-
sällc gehabt har . . . , . ..

Die Armee Sarrails ist in Auslösung begrU -M
wodurch deren rätselhaftes Dasein endlich geklart

" * Die Offensive der Entente ist ins Wasser ge¬
fallen , was Englands Vorherrschaft zur ^oee aus»
neue dartut . , » ..

In Amerika nimmt das Kriegsfleber beständig
zu , da sich die Wasserbehandlnng hiergegen als
ungünstig erweist . ^ . . . ..

Die russischen Großfürsten haben erklärt , m»
Vorliebe in einer Republik zu leben , wenn mög¬
lich in der französischen . . ^ . . .

In Deutschland endlich wird fleißig KE
anleihe gezeichnet , womit der Gegner n # •
im Felde , sondern aiich aus dem Felde ge,chtage»

Hjlbich zusammengestellte , aus mehreren NuM» .
mern bestehende Probebände der Areggeiidorser
Blätter sind durch die Buchhandlungi frl ® " £
Metz , Rüdesbeim . zum Preise von -' 0 Psg . .vM?
•20 Psg ., zu beziehen . Der Bezug der Zeflich y
kan » stets begonnen werden . Preis viertelravrtu » ■
(13 Nummern ) nur Mk. 3 .—. Ol

llnderbero Boonekamp

Semper idem

Zur Aufklärung!
. I, _ • . L Tlrve + il 1

„Underberg“
der seinen M als „bester Bltterl̂ to Wel̂ einzig und allein seiner vors«,Leben

H. Underberg -AI brecht
RHEINBERG (Rhld .) * Gegründet 1846^

Sr. M>i.*■ K«*»k Ositrrfiik
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Gert-, Heft- und f»eonhardl'S Schreib- u. Copierllnten
Streustroh

fortwährend zu habe » bei
6 . Dillmann,

Heilenheim.

sowie slnfsistkn Leim
mpfehlen zu Fabrikpreisen

Fischer& Metz, Rudesherm.

Eine frische Ladung
fterte. sowie gesägteW 'b£i
pfählt eiugetrossen . 3 11 1,5

C. Dijl» af
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